
 

 
 

Info-Blatt: Beurkundung eines Sterbefalles 
 
 
Welche Sterbefälle beurkundet das Standesamt Pullach i. Isartal? 
 
In unserer Gemeinde kann ein Sterbefall nur dann beurkundet werden, wenn dieser in 
unserem Zuständigkeitsbereich passiert ist. Bei Sterbefällen im Zuständigkeitsbereich der 
Stadt München wenden Sie sich bitte an das Standesamt München. 
 
 
Bitte legen Sie dem Bestattungsunternehmen diese Unterlagen und Urkunden im 
Original vor: 
 

 Geburtsurkunde 
 Eheurkunde (Heiratsurkunde) bzw. die beglaubigte Abschrift des Eheregisters  

mit Hinweisen oder Familienstammbuch  
 bei Verwitweten: die Sterbeurkunde des vorverstorbenen Ehegatten 
 bei Geschiedenen: das Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk  
 bei Lebenspartnerschaft: die Lebenspartnerschaftsurkunde (von einem Notar  

oder vom Standesamt) 
 
Bei ausländischen Staatsangehörigen sind zusätzlich diese Unterlagen wichtig: 
 

 ggf. Einbürgerungsurkunde, Flüchtlingsausweis, Registrierschein 
 Reisepass/Identitätsnachweis  

 

Wichtig: Legen Sie ausländische Personenstandsurkunden/Scheidungsurteile bitte in einer 
Übersetzung eines vereidigten Übersetzers vor. 

 

Was kostet das? 

Die Beurkundung ist gebührenfrei. Wir stellen für die Krankenkasse und für Rentenzwecke je 
eine gebührenfreie Urkunde aus. Für 12 Euro  bekommen Sie  eine Sterbeurkunde für den 
privaten Gebrauch. 

 

Weitere wichtige Informationen 

 Die ausfüllbare Sterbefallanzeige für Altenheime, Bestatter und Krankenhäuser 
können Sie auf unserer Internet-Seite unter dem Menüpunkt Bürgerservice/Leben & 
Wohnen/Standesamt herunterladen – Sie finden diese rechts unter „Downloads“. 

 Informationen zur Ermittlung von Erben und zur Ausstellung eines Erbscheines 
erhalten Sie beim Nachlassgericht im Amtsgericht München. Den Link „Nachlass-
gericht“ finden Sie auf unserer Internet-Seite unter dem Menüpunkt Bürgerservice/ 
Leben & Wohnen/Standesamt – rechts unter „Links“. 

 Friedhofsverwaltung: Bei Fragen rund um die Bestattung auf dem Friedhof in Pullach 
i. Isartal erhalten Sie beim Friedhof entsprechende Informationen. 

 


